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AZ 59.0‑1 zu Nr. 50/6
(Nr. 12/98)
An die

Evang. Dekanatämter, 

landeskirchl. Dienststellen,

großen Kirchenpflegen sowie an die

Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen

_________________________________

Kirchliches Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Diakoninnen und Diakone in der Evang. Landeskirche in Württemberg (Diakonen‑ und Diakoninnengesetz) vom 23. Oktober 1995 (Abl. 56 S. 520)

In der letzten Zeit haben den Oberkirchenrat wiederholt Anfragen zum Geltungs​bereich des Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes erreicht. Dabei ging es insbeson​dere um die Frage, ob auch Diakone und Diakoninnen, vor allem Sozialdiakone/So​zialdiakoninnen, die in Diakonischen Bezirksstellen tätig sind, unter den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen.

Hierzu weist der Oberkirchenrat auf folgendes hin:

1.
Alle Diakone und Diakoninnen ‑ auch Sozialdiakone und ‑diakoninnen ‑, die eine Ausbildung nach § 3 des Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes absolviert haben, sind vom Geltungsbereich dieses Gesetzes erfaßt.


Zum einen umfaßt der in § 8 dieses Gesetzes umschriebene Aufgabenkreis auch die Aufgaben der Geschäftsführung einer Diakonischen Bezirksstelle, zum anderen sind im Vergütungsgruppenplan 25 in der Fußnote 1 Sozialdiakone/So​zialdiakoninnen mit abgeschlossener Ausbildung im Sinne von § 3 Abs. 3 dieses Gesetzes ausdrücklich Sozialarbeitern/Sozialpädagogen gleichgestellt (siehe auch Fallgruppe 3 c des vor​genannten Vergütungsgruppenplans).

2.
Sowohl die Präambel zum Diakonen‑ und Diakoninnengesetz, die § 1 Abs. 1 des Dia​koniegesetzes zitiert, als auch § 1 Abs. 2 des oben genannten Gesetzes machen deutlich, daß sich der Geltungsbereich des letztgenannten Gesetzes nicht nur auf Gemeindediakone/‑diakoninnen, Jugendreferenten/‑referentinnen und Reli​gionspäd​agogen/‑pädagoginnen, sondern auch auf Sozialdiakone und ‑diakoninnen bezieht.


Dem widerspricht auch nicht, daß im besonderen Teil des Diakonen‑ und Diako​nin​nengesetzes ‑ Abschnitt II ‑ nur Gemeindediakone/‑diakoninnen, Jugend​referen​ten/‑referentinnen sowie Religionspädagogen/‑pädagoginnen genannt sind. In diesem Fall handelt es sich nur um spezielle Regelungen über das Anstellungsverhältnis so​wie die Übergangs‑ und Schlußbestimmungen. 
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3.
Demgegenüber erfaßt Abschnitt I des Gesetzes (allgemeiner Teil) alle Diakoninnen und Diakone mit der Regelausbildung gemäß § 3.


Daraus ergibt sich auch, daß bei Sozialdiakonen/‑diakoninnen nach § 7 Abs. 3 dieses Gesetzes die ordentliche Kündigung durch den Anstellungsträger nach zweijähriger Bewährung ausgeschlossen ist und deshalb diese Bestimmung Vor​rang vor § 30 Abs. 3 KAO hat. Dies bedeutet ebenfalls, daß mit Diakoninnen und Diakonen, die die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes erfüllen, bei der Neubegründung eines Beschäftigungsverhältnisses keine Probezeit nach § 9 a der KAO vereinbart werden kann und deshalb in diesen Fällen auch keine Kündigung in​nerhalb der Probezeit möglich ist.

4.
In den Ausführungsbestimmungen des Oberkirchenrats vom 11. März 1997 (Abl. 57 S. 245) zu § 7 ist ausdrücklich festgestellt, daß die Bewährungszeit für den Ausschluß der ordentlichen Kündigung nach § 7 Abs. 3 innerhalb des Geltungs​bereichs des Dia​konen‑ und Diakoninnengesetzes nicht mit jedem Beschäfti​gungs​verhältnis von neuem zu laufen beginnt. 


Als Bewährungszeiten sind Beschäftigungszeiten bei der Landeskirche, einem ihrer Kirchenbezirke, ihren Kirchengemeinden oder bei anderen Körperschaften und Ein​richtungen, die der Aufsicht der Landeskirche unterstehen, sowie bei einer Mitglieds​einrichtung des Diakonischen Werks der evang. Kirche in Württemberg e. V. anrech​nungsfähig (siehe § 2 Abs. 6 der Ausführungsver​ordnung vom 11. März 1997).

Die Dekanatämter werden gebeten, dies den Pfarrämtern und Kirchengemeinderäten zur Kenntnisnahme mitzuteilen.

gez.
Dr. Spengler

Oberkirchenrat

Anlagen

Mehrfertigungen für die Pfarrämter sowie 

die gewählten Vorsitzenden der Bezirkssynoden und Kirchengemeinderäte

